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Klassen- und Kursfahrten 
an der DSP 

Umfrageergebnisse 
 

 Jg. VIII. 
Begegnungsveranstaltungen für die Jahrgangsstufe 8 
8a/8b –  erlebnispädagogisch orientierte Fahrt, die  

Grenzerfahrungen ermöglicht, die soziales 
Miteinander stärkt und besondere Talente fördert 

Bemerkungen:  
(a) weder Ort noch Fach festgelegt 
(b) es bleibt den Klassenlehrern überlassen 

 
Jg. IX. 

Begegnungsveranstaltungen für die Jahrgangsstufe 9 
9a/9b –  gemeinsame Begegnungsfahrt (interdisziplinärer Art)  

nach Deutschland. Die Wahl der Stadt bzw. des Ortes 
bleibt den Klassenlehrern überlassen. 

Bemerkung: Ein Befragter hat sich für Berlin ausgesprochen. 
 

Jg. X. 
Begegnungsveranstaltungen für die Jahrgangsstufe 10 
10a/b + 11 - Klassenübergreifender Austausch mit Frankreich 

 
Jg. XI. 

Veranstaltungen für die Jahrgangsstufe 11 
11 -  Studien- und Abschlussfahrt [Ort eigener Wahl] 
 
Allgemeine Bemerkung zur Festlegung der Klassen- und 
Kursfahrten: Durch diese Festlegung sollten die Klassen 
keinesfalls das „Recht“ auf Durchführung einer Klassenfahrt 
ableiten. Die endgültige Entscheidung sollte beim Klassenlehrer 
bleiben, natürlich in Absprache mit der Klasse.  
 
Ein gemeinsamer SCHULWANDERTAG →  

(a) entweder am Ende des Schuljahres nach den 
Zeugniskonferenzen oder am Anfang des Schuljahres 

(b) Begründung: Förderung der Gruppendynamik 


